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PLC in Mannheim

er Anfang zum elektromagnetischen
Chaos ist gemacht! Aus 230-V-Wechsel-
spannungskabeln werden allgegenwär-
tige Sendeantennen. Hochfrequente
Modulationssignale, erzeugt von Da-
tenströmen breitbandiger Telekommu-
nikationsanwendungen, verlassen als
elektromagnetische Felder über unsym-
metrische und nicht geschirmte Lei-
tungswege die Hausinstallationen gan-
zer Straßenzüge. Auf Kurzwellenemp-
fängern tauchen Signale der DX-Statio-
nen und sogar der Rundfunksender im
Frequenzbereich von 2 MHz bis über
20 MHz in ein kontinuierliches PLC-
Störspektrum bis zur Unbrauchbarkeit
ein. 

Feldsimulationen an Hochschulen, tech-
nisch fundierte Voraussagen über be-
fürchtete Einschränkungen beim Rund-
funk-Versorgungsauftrag und internatio-
nale Eingaben der funktechnischen „Sta-
keholders“ zum PLC-Workshop am 16.
Oktober 2003 in Brüssel haben nichts un-
versucht gelassen, Funkfrequenzen auf
der Basis der Radio Regulations vor
Störungen zu bewahren.

Es übersteigt jedoch alle Vorahnungen,
welches Störpotenzial wir am 26. und
27. November 2003 auf der Luther-
straße in Mannheim durch das dort ein-
gesetzte PLC-System noch kennen ler-
nen sollten.

Störungen inbegriffen
„Jetzt Dosenwechsel!“ – so lautet die
Werbung unter www.vype.de, die den In-
ternetzugang über die Steckdose anbie-
tet. Der Kunde erhält im Startpaket eine
Vype-Box (Modem), fünf E-Mail-Adres-
sen, 5 MByte Webspace für seine Websei-
te, USB- und Netzwerkkabel, eine CD-
ROM mit Browser und USB-Treiber.
Ebenfalls im Startpaket inbegriffen, aber
nicht genannt, sind die Störungen durch
die gemeinsame Nutzung von Frequenz-
bereichen, die den Kurzwellenfunkdiens-
ten bereits zugeteilt sind. Die zu Sende-
antennen mutierten Lichtleitungen be-
aufschlagen diese mit Feldstärken, die wir
hier vorstellen. Sie wurden außerdem am
27. November von einem Messteam der
Regulierungsbehörde für Telekommuni-
kation und Post (RegTP) mit eigenen
Messmitteln aufgenommen und auf den
Verwaltungsweg gebracht.
Peter Roselieb, DL9KBM, vom Stab Poli-
tik-Kontakte, trug am 3. Oktober 2003
den unhaltbaren Zustand der schädlichen
Störungen der Gemeinderatsfraktion in
Mannheim vor. Er erhielt von ihnen am
29. Oktober folgende Mitteilung: „Zwi-
schenzeitlich hat sich die MVV Energie
AG bei uns gemeldet und uns mitgeteilt,
dass die Funkstörung (...) in enger Ab-
stimmung mit der RegTP zurzeit vollzo-
gen wird. Die MVV Energie merkt aller-
dings an, dass es bisher europaweit kei-
nen einzigen bestätigten Störfall durch
Powerline gibt, bei dem ein schützens-
werter Dienst gestört wäre.“

KW-Rundfunk unhörbar
Für den aus Ungarn stammenden OM San-
dor, KW-Hörer und Funkamateur, ist es seit
25 Jahren selbstverständlich, über die Kurz-
welle mit seiner Heimat verbunden zu
sein. Die ungarisch- und deutschsprachigen
Sender im 41-m- und 49-m-Band waren für
ihn notwendiges Informationsmittel. 
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Rundfunksender im KW-Bereich zu hören, ist in Stadtteilen
Mannheims fast unmöglich. Dieser Artikel beschreibt einen
Messeinsatz und die dabei gemachten Erfahrungen.

OM Sandor versucht, seinen ungarischen Heimatsender zu empfangen.
Aber außer Prasseln und Knacken ist nichts zu hören

NB30 und Radio-Regulations
Gemäß NB30 ist die Abstrahlung sei-
tens leitungsgebundener Dienste bis
zum Grenzwert zulässig, solange da-
durch kein Funkdienst gestört wird.
Bei einer Überschreitung ist kein Be-
trieb zulässig. Mehr noch: Nach den
Radio Regulations S4.11 haben „die
Unterzeichnerstaaten (über 180) an-
erkannt, dass unter den Frequenzen
mit Weitverkehrsausbreitungsmög-
lichkeiten die von 5...30 MHz beson-
ders geeignet sind und verpflichten
sich, jede mögliche Maßnahme zu er-
greifen, diese Bänder für den Weit-
verkehr zu schützen“.
Weiterhin sollen die nationalen Ver-
waltungen nach S15.12 §8 „alle not-
wendigen Maßnahmen ergreifen, da-
mit elektrische Geräte und Installa-
tionen sowie Strom- und Telekom-
munikationsnetze (...) keine schädli-
che Störungen (harmful interference)
bei Funkdiensten erzeugen (...).“
Die Radio Regulations, Sektion VII
1.169 definiert diese schädlichen
Störungen als solche, die „den be-
stimmungsgemäßen Betrieb von Na-
vigationsdiensten oder sicherheitsre-
levanten Funkdiensten verschlech-
tern oder blockieren oder wiederholt
andere Kommunikations-Funkdiens-
te bei ihrem Betrieb unterbrechen
(...).“
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